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NIEDERSCHRIFT

Uber die dffentliche/nicht 6ffentliche Sitzung des Ausschusses flr Stadtplanung und

Anwesend:

Umwelt

am 28.04.2010

im Ratssaal

Ausschussmitglieder mit Stimmrecht:

Ratsherr Stefan Pietzner
Ratsherr Jan Eggermann
Ratsherr Stefan Hoffmann
Ratsherr Bernd-Rudiger Lihrs
Herr Dominik Petereit

Ratsherr Jirgen Sager
Ratsfrau Heide-Marie Skorupa

Ratsherr Dietmar Skowasch-Wiers
Ratsherr Michael Thielicke
Ratsherr Jens Vol3

Ratsherr Hansjirgen Wakup

Ratsherr Rudiger Wilde
Ratsherr Michael Wiilfrath
Herr Jurgen Appelt
90/Die Griinen

Herr Guntram Behle

Liste

Herr Harald Metzger

CDu
SPD
SPD
cbu
FDP

Cbhu
SPD

DIE LINKE
SPD
SPD
CDhuU

CDU
FDP
Blindnis

Ludenscheider

SPD

Ausschussmitglieder mit beratender Stimme:

Frau Barbara Tunsmeyer

Verwaltung:

Herr Martin Barwolf

Herr Edgar Weinert

Herr Hans-Jirgen Badziura
Herr Mattias Bartmann
Herr Lars Bursian

Frau Dagmar Daumer

Frau Giuseppina Giordano
Frau Monika Menzel

Herr Referendarin.611

Schriftfihrung:

Frau Birgit Stoltefaut

Liste der SPD

Vertreter fir Ratsherrn Michael
Wi ilfrath; bis 18:35 Uhr

Vertreterin fur Ratsherrn Ingo
Diller

Vertreter fUr Ratsherrn Oliver
Frohling

ab 18:35 Uhr



Abwesend:

Ausschussmitglieder mit Stimmrecht:

Ratsherr Ingo Diller SPD
Ratsherr Oliver Frohling Cbhu
Ratsfrau Kirsten Petereit Biindnis

90/Die Griinen

Beginn: 17:00 Uhr

Ende: 19:08 Uhr

1. Gesamtstadtisches Stadtentwicklungskonzept " Stadtentwicklung in Luden-
scheid" und stadtebauliches Entwicklungskonzept "415m tGber NN Denkfab-
rik"

Vorlage: 052/2010

Vorsitzender Pietzner fiihrt aus, dass seitens einiger Fraktionen die Meinung vertreten wer-
de, dass eine Beschlussfassung zu dieser Sitzungsdrucksache heute nicht erfolgen kénne.
Die umfangreichen Anlagen hatten in der Kirze der Zeit nicht ausreichend beraten werden
kénnen. Es werde daher vorgeschlagen, eine Vertagung der Entscheidung in die Maisitzung
des Ausschusses fur Stadtplanung und Umwelt vorzunehmen. Zudem werde der Vorschlag
der Verwaltung, die Details in den einzelnen Fraktionen vorzustellen, gerne wahrgenommen.
Er lobt die Verwaltung fur das vorgelegte, umfangreiche Arbeitsergebnis.

Herr Barwolf fihrt aus, dass die Beschlussfassung zu beiden Konzepten in Zusammenhang
mit dem Regionaleprojekt ,415m tUber NN Denkfrabrik“ gesehen werden misse, da sie Vo-
raussetzung fur die Akquirierung von Fordergeldern im Rahmen des Strukturférderpro-
gramms des Landes NRW sei. Anschlieend stellt er anhand der in der Anlage befindlichen
PowerPoint-Préasentation Einzelheiten zum gesamtstadtischen Stadtentwicklungskonzept
vor. Er geht bei der Darstellung der Konzepte auch auf das ,Handlungskonzept Altstadt” ein,
das als erster, vorgezogener Baustein auch die Gestaltungssatzung fir die Altstadt beinhal-
te, die unter TOP 2 der heutigen Sitzung vorgestellt werde. Die Erstellung dieses Konzeptes
sei erforderlich, um Mitglied der ,Arbeitsgruppe Historische Altstadte” werden zu kénnen.
Damit bestehe ein erleichterter Zugang zu Fordermitteln, ohne die die Stadt zukiinftig kaum
Investitionen tatigen konne. Herr Barwolf fihrt weiter aus, dass die Stadt sowohl inhaltliche
als auch raumliche Prioritdten bei der Stadtentwicklung setzen musse. Inhaltlich sei dies ne-
ben der Starkung Ludenscheids als Einkaufsstadt und der Unterstitzung der mittelstandi-
schen Industrie als mafl3gebliche Arbeitgeber auch das Ziel, die Stadt von der Marke ,Stadt
des Lichts* weiterzuentwickeln in Richtung einer ,Stadt des Wissens®. Raumlich seien die
Schwerpunkte aktuell in der Innenstadt und im Bahnhofsbereich zu sehen. Daneben gebe es
aber auch Beobachtungsraume wie z.B. ,Briigge” und ,Tinsberg/Kluse“ mit einem offensicht-
lichen Trading-Down-Effekt und ,Rathmecke/Dickenberg“ mit dem hdchsten Verlust an Be-
wohnern. Diese Stadtteile kommen als zukinftige Stadtumbaugebiete in Betracht. Insgesamt
werde mit den Konzepten eine wichtige, strategische Weichenstellung fur die Zukunft vorge-
nommen.

AnschlieRend stellt Herr Bartmann anhand der in der Anlage befindlichen PowerPoint-
Prasentation das Stadtebauliche Entwicklungskonzept fur die Denkfabrik vor. Er betont, dass
die im Konzept aufgelisteten MalRnahmen nicht alle verwirklicht werden muissten, schon gar
nicht bis 2013. Die Aufnahme in das MaRnahmenprogramm sei aber erforderlich, um — so-
fern eine Realisierung einzelner Bauteile angestrebt werde — Férdermittel zu akquirieren.



Vorsitzender Pietzner bedankt sich bei Herrn Barwolf und Herrn Bartmann fir diese erste
Erlauterung.

Auf Nachfrage von Ratsherrn Vo flihrt Herr Barwolf aus, dass Lidenscheid ein Kundenpo-
tenzial aus der Region von ca. 150.000 im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes attestiert
worden sei. Diese Zahl gehe heute bereits in Richtung 200.000. Derzeit erarbeite das Buro
Kruse aus Dortmund eine Kundenherkunftsanalyse, um Veréanderungen seit Erstellung des
Einzelhandelskonzeptes festzustellen. Bezlglich der raumlichen Schwerpunkte werde ver-
sucht, an der Innenstadt und den Beobachtungsraumen parallel zu arbeiten, sofern die not-
wendigen Personalkapazitaten gegeben seien. An eine Bestandsanalyse fir die Bereiche
Briigge und Rathmecke/Dickenberg werde bereits gearbeitet, ggf. kdnne bereits Ende 2010
eine erste Vorstellung erfolgen. Die Stadt Lidenscheid bestehe aus verschiedenen Stadttei-
len mit unterschiedlichsten Problemen. Daher seien diejenigen Bereiche als Beobachtungs-
raume vorgeschlagen worden, in denen derzeit die gréf3ten Probleme erkennbar seien. Zu-
dem misse bedacht werden, dass die enge Zeitschiene bis zur Prasentation der Regional-
eprojekte im Jahr 2013 (,Regionale®) und die damit verbundene groRe gebundene Personal-
kapazitat eine Einbeziehung weiterer Bereiche wie z.B. ,Wettringhof / Briinninghausen* der-
zeit nicht mehr zuliel3e.

Vorsitzender Pietzner schlagt eine Vertragung der Entscheidung auf die nachste Sitzung des
Ausschusses flir Stadtplanung am 26.05.2010 vor. Die Fraktionen mdgen bitte direkt mit der
Verwaltung einen gemeinsamen Informationstermin absprechen.

Ohne Diskussion stimmen die Ausschussmitglieder dem Vorschlag von Vorsitzendem Pietz-
ner zu und empfehlen dem Rat der Stadt Liidenscheid einstimmig folgenden

Beschluss:
Die Beschlussfassung zur vorliegenden Sitzungsdrucksache wird vertagt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: A
Enthaltungen: J.
2. Sachstandsbericht zur Gestaltungssatzung fur die Altstadt

Herr Bartmann fuhrt aus, dass auch aufgrund von Anregungen seitens der Ausschussmit-
glieder eine Uberarbeitung der Gestaltungssatzung fur die Altstadt vorgenommen worden
sei. Es habe sich als problematisch herausgestellt, dass die mittlerweile ca. dreil3ig Jahre
alte Satzung nicht immer umsetzbar sei. Zum einen Teil sei eine Uberreglementierung vor-
handen und zum anderen Teil gebe es Bereiche, in denen zu wenig gesteuert werde. Es sei
vorgesehen, neben der eigentlichen Satzung eine umfangreiche Gestaltungsfibel zu erarbei-
ten, die erlautere und begrinde, warum einzelne Regelungen in der vorgesehenen Form
aufgenommen wurden. Ein erster Entwurf der Fibel, die als Leitfaden fur die Beratungen die-
nen solle, sei nun erstellt. Die Vorstellung in einer Informationsveranstaltung sowohl mit Ver-



tretern des BDB und BDA als auch mit dem neuen Vorstand des Altstadtvereins sei auf posi-
tive Resonanz gestolRen. Es sei im weiteren Verfahren vorgesehen, entsprechende Blirgerin-
formationen vorzunehmen und anschlieend eine detaillierte Ausarbeitung der Fibel vorzu-
nehmen. Herr Bartmann bittet Frau Daumer, den aktuellen Sachstand darzustellen.

Frau Daumer stellt den Sachstand der Gestaltungssatzung fur die Altstadt anhand der in der
Anlage befindlichen PowerPoint-Présentation dar.

Vorsitzender Pietzner bedankt sich bei Frau Daumer fir die ausfuhrliche Darstellung. Er
weist darauf hin, dass diese Fibel keinesfalls nur als Hilfestellung diene, sondern auch eine
Reglementierung darstelle, um den Charakter der Hauser in der Altstadt zumindest zur Stra-
Benseite hin zu erhalten. Wenn die neue Gestaltungssatzung eine politische Zustimmung
erhalte, hie3e das auch, dass die Regeln konsequent umgesetzt werden muissten.

Auf Nachfrage von Ratsherrn Vo3 und Vorsitzendem Pietzner stimmt Herr Barwolf zu, dass
eine Gestaltungssatzung sowohl fur die Knapper Straf3e als auch fur die Werdohler Straf3e
sinnvoll seien. Er betont allerdings, dass die Merkmale fur die Altstadt nicht 1:1 auf andere
Bereicht tUbertragbar seien. Die zu erstellenden Regelungen mussten dem jeweiligen Be-
stand angepasst werden. Er halte es fur dringend geboten, weitere rdumliche Bereiche ent-
sprechend zu Uberplanen, sobald erste Erfahrungen mit dem Altstadtbereich vorlagen. Er
betont noch einmal, dass das gewiinschte Ergebnis der Satzung nur erreichbar sei, wenn
diese auch konsequent angewandt werde. Die Verwaltung sei bereit, hier mit einer umfang-
reichen Beratung und mit Augenmal’ zu reagieren. In Fallen von z.B. ungenehmigten Veran-
derungen an Gebauden muissten dann — zur Gleichstellung aller Eigentiimer — aber auch
Ruckbauten, Neuanstriche etc. verlangt werden. Er bestatigt auf Nachfrage von Ratsherrn
Lihrs, dass die Fibel fester Bestandteil der zu erlassenden Satzung sei.

Die Ausschussmitglieder nehmen einstimmig zustimmend Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: A
Enthaltungen: J.
3. 87. Anderung des Flachennutzungsplanes im Bereich Briigge Ost;

Entscheidung uber vorgebrachte Anregungen; Beschluss
Vorlage: 020/2010

Auf Nachfrage von Ratsherrn Skowasch-Wiers fihrt Herr Weinert aus, dass Holzverladun-
gen durch die Firma Stora Enso im Bereich der Briicke vorgenommen wirden. Dieser Be-
reich sei fir DB-Cargo gewidmet, befinde sich jedoch im Eigentum der Stadt und sei an die
Firma Stora Enso vermietet. Weitere Guterverladungen fanden in diesem Bereich bereits seit
Jahrzehnten nicht mehr statt.

Ohne weitere Diskussion empfehlen die Ausschussmitglieder dem Rat der Stadt Liden-
scheid einstimmig folgenden



Beschluss:

I

Zu den vorgebrachten Anregungen wird wie folgt Stellung genommen:
1. Méarkischer Kreis, Schreiben vom 23.03.2009 und 13.01.2010

Im Rahmen des weiteren Verfahrens sei besonders die 6kologische Verbesserung der Vol-
me zu bertcksichtigen. Im Bebauungsplanverfahren bzw. im Verfahren nach § 31 WHG sei
eine deutliche Verbesserung der Gewasserstruktur der Volme entsprechend dem KNEF
Volme darzustellen. In diesem Zusammenhang sei im Volmeverlauf ein grof3ziigiges Fla-
chenband fur die Gewasserentwicklung unter Berlcksichtigung des Biotopverbundes aus-
zuweisen. Der siidliche Zipfel der Anderungsflache sollte dem Ufersystem als 6kologisch
wirksame Flache zugeschlagen werden und nicht bis in den letzten Winkel als Einzelhan-
dels- bzw. Gewerbeflache dienen.

Bei der Bearbeitung der Eingriffsregelung sollte insbesondere der Eingriffsminderung Rech-
nung getragen werden. Wegen des geplanten hohen Versiegelungsgrades sei eine entspre-
chend wirkende Grinstruktur sinnvoll (z. B. Baume entlang der ErschlielBungsstralRe bzw.
auf den erforderlichen Parkplatzen). U. u. sei Uber eine geringere GRZ oder Dachbegriinun-
gen nachzudenken. Diese Flachen konnten Klimaausgleichsfunktionen tbernehmen. Eine
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung mit Sicherstellung des erforderlichen Ausgleiches sei
erforderlich.

Im Sinne der Reduktion des Kohlendioxidausstof3es sollten Systeme zur Gewinnung regene-
rativer Energie im weiteren Verfahren berlicksichtigt werden.

Auf 8 51 a LWG NW mit der entsprechenden Verwaltungsvorschrift zur Durchfihrung vom
18.05.1998 sowie den RdErl. ,Anforderungen an die Niederschlagsentwasserung im Trenn-
verfahren“ vom 26.05.2004 wird verwiesen. Die Notwendigkeit von Retentionsmal3nahmen
und Abwasserbehandlungsanlagen sei mit dem Fachdienst ,Technischer Umweltschutz“ zu
erortern. Die Anzeige gemald § 58 LWG NW fir die Kanalisation einschlie3lich Retention
sowie der Antrag gemalfd § 7 WHG fiir die Einleitung einschlielich ggf. § 58 Abs. 2 LWG NW
fur die Behandlung seien beim Markischen Kreis vorzulegen.

Die neuen Hochwassergefahrenkarten von der Ingenieurgesellschaft Pro Aqua seien mit der
Planung abzugleichen.

Es wird angeregt, zu prifen, ob und wie trotz einer Neunutzung der Flache die Mdglichkeiten
zur Holzverladung fiur einen denkbaren kinftigen Schadensfall weiter offen gehalten werden
kénnen.

Es wird gebeten, Kontakt mit den Verkehrsunternehmen MVG und BRS sowie dem Kreis als
OPNV-Aufgabentrager aufzunehmen, um zur ErschlieBung des geplanten Einzelhandels-
standortes die notwendigen baulichen und verkehrlichen Voraussetzungen fur eine Integrati-
on in die OPNV-Bedienung rechtzeitig zu ermitteln und in die Planungen einzubeziehen.

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestiinde nach derzeitigem Kenntnisstand bei der beste-
henden Nutzung des Gelandes keine akute Gefahrdung der Schutzgiter durch umweltrele-
vante Kontaminationen; dementsprechend seien keine Sanierungen als Sofortmaflinahmen
erforderlich. Der mit Abstand grof3te Teil des Bahnhofsgelandes sei an zahlreichen Stellen
mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) und Schwermetallen belastet.



Der sanierte Bereich sei uneingeschrankt fir die geplante Nutzung verfligbar. Bei geplanten
BaumaRnahmen auf dem Bahngelande seien von Seiten der unteren Bodenschutzbehorde
des Markischen Kreises entsprechend der beantragten BaumalRnahme bodenschutz- und
abfallrechtliche Forderungen in Form von gutachterlichen Baubegleitungen / Sanierungs-
mafinahmen / Entsorgungskonzepten / ggf. weiteren Untersuchungen zu stellen.

Stellungnahme

Im Rahmen der weiteren Planungen ist eine erhebliche ©kologische Verbesserung des
Volmeufers vorgesehen. Wesentliche Bestandteile dieser Aufwertung sind eine Uferabfla-
chung sowie ein uferbegleitender Griunstreifen. Es ist darber hinaus vorgesehen, im Siden
des Plangebietes einen Teilbereich dem Ufersystem als 6kologisch wirksame Flache zuzu-
schlagen. Naheres wird durch das wasserrechtliche Verfahren nach § 31 WHG bestimmit.

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird im Rahmen des nachfolgenden Bebauungs-
planverfahrens konkretisiert. Ausgleichsflachen stehen in ausreichendem Male zur Verfu-
gung, so dass die Durchfiihrung der Ausgleichsmaflinahmen gesichert ist. Im nachfolgenden
Bebauungsplanverfahren ist zudem vorgesehen, Begriinungsmalnahmen wie z. B. Baum-
pflanzungen oder Dachbegriinungen festzusetzen.

Ob Systeme zur Gewinnung von regenerativer Energie berilicksichtigt werden kénnen, kann
im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren geprift werden.

Die Verweise werden zur Kenntnis genommen. Ggf. werden entsprechende MalRnahmen —
soweit erforderlich — im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren festgesetzt.

Ein Abgleich der vorliegenden Planung mit den neu erarbeiteten Hochwassergefahrenkarten
des Ingenieurblros Pro Aqua ist erfolgt. Demnach liegen geringfligige Flachenanteile des
Plangebietes innerhalb des Uberschwemmungsgebietes fir HQ 50 bzw. HQ 100 (,flinfzigjéh-
riges“ bzw. ,hundertjahriges* Hochwasser). Aufgrund der Grdélie dieser Anteile sind diese
jedoch nicht darstellungsrelevant. Parallel zum nachfolgenden Bebauungsplanverfahren be-
treibt die Stadt Ludenscheid ein wasserrechtliches Verfahren gem. § 31 Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) mit dem Ziel, das Volmeufer 6kologisch aufzuwerten. Dabei sind als wesentliche
Maflnahmen u. a. Abflachungen der Uferbefestigung vorgesehen, so dass sich dadurch zu-
satzlicher Retentionsraum ergeben wird. Im Rahmen des wasserrechtlichen Verfahrens wer-
den neue Berechnungen zu den Uberschwemmungsgebieten erfolgen.

Innerhalb des Plangebietes wird zukilinftig — bedingt durch die geplante Bebauung — keine
Holzverladung erfolgen kénnen. Holzverladung kann jedoch auch in Zukunft au3erhalb des
Plangebietes, im Bereich der ,Gleisharfe” stattfinden. Dort befindet sich der eigentliche Ver-
ladebahnsteig. Insofern muss — sofern ein solcher Schadensfall eintritt — nach Alternativen
fur eine Zwischenlagerung gesucht werden. Dies kann jedoch auf3erhalb dieses Bauleitplan-
verfahrens erfolgen.

Die Verkehrsunternehmen MVG und BRS sowie der Markische Kreis als OPNV-
Aufgabentrager wurden bei der Aufstellung der 87. Anderung des Flachennutzungsplanes
beteiligt. Im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens werden sie erneut betei-
ligt werden, so dass ausreichend Gelegenheit besteht, den OPNV fruihzeitig in die Planung
einzubeziehen.

Das gesamte Plangebiet ist aufgrund der aufgefiihrten Kontaminationen als Flache, deren
Bdden erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind, dargestellt. Ein Hinweis da-
rauf, dass bei zukinftigen Baumal3nahmen weitergehende gutachterliche Baubegleitungen,



Sicherungs- oder Sanierungsmafnahmen, Entsorgungskonzepte sowie ggf. zusétzliche Un-
tersuchungen erforderlich werden kénnen, befindet sich in der Begrindung.

Den Anregungen kann somit nur teilweise gefolgt werden.

2. Eisenbahnbundesamt, Schreiben vom 05.01.2010

Es wird darauf hingewiesen, dass planfestgestellte Eisenbahnanlagen nicht Uberplant wer-
den durfen. Hierflr sei zuvor ein Freistellungsverfahren nach § 23 Allgemeines Eisenbahn-
gesetz (AEG) erforderlich.

Stellungnahme

Planfestgestellte Eisenbahnanlagen werden nicht Uberplant. Die Flachen innerhalb des
Plangebietes wurden mit Entwidmungsbescheid vom 09.05.2005 und Freistellungsbescheid
vom 22.06.2006 von Bahnbetriebszwecken freigestellt.

Der Anregung kann somit gefolgt werden.

3. Deutsche Bahn AG, Schreiben vom 17.03.2009

Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet mit Immissionen aus dem benachbarten
Eisenbahnbetrieb (Schall, Erschitterungen und evtl. elektromagnetischen Einwirkungen)
vorbelastet sei. Um Gefahren fur den Eisenbahnbetrieb ausschlieBen zu kbnnen, sei die
Deutsche Bahn AG bei baulichen Veranderungen in Nahe der DB-Grenze rechtzeitig durch
detaillierte und aussagekraftige Unterlagen in Form von Bauantragen gesondert zu beteili-
gen. Anpflanzungen im Grenzbereich der Deutschen Bahn AG seien abzustimmen.

Stellungnahme

Ein Hinweis auf die Vorbelastung ist in der Begrindung zur Flachennutzungsplananderung
erganzt worden. Eine weitere Beteiligung sowie ggf. entsprechende Abstimmungen erfolgen
im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren.

Der Anregung kann somit gefolgt werden.

4. RWE, Schreiben vom 20.01.2010

Innerhalb des Planbereiches befanden sich die RWE-Erdgashochdruckleitung L 116, Bl. 17
und das Steuerkabel K 021, Bl. 23. Es wird um Darstellung gem. 8§ 9 (1) Nr. 13 BauGB im
Bebauungsplan gebeten. Sofern neue Anlagen oder Anderungen von StraRen und Wegen,
wasserwirtschaftlichen Anlagen, Grundstiicken (Eigentumsverhdltnissen), Gelandehdhen,
Grunanlagen und Bepflanzungen im Bereich der Versorgungsanlagen zu erwarten seien,
missten anhand von Detailplanungen rechtzeitig Abstimmungen erfolgen. Bzgl. der erforder-
lichen Abstande zwischen Versorgungsleitungen und Baumstandorten wird auf das ,Merk-
blatt Uber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der Forschungs-
gemeinschaft flir Stralenwesen, Arbeitsausschuss kommunaler Strallenbau“ verwiesen.
Entsprechende Mindestabstdnde seien erforderlich. Bei Unterschreitung dieser Absténde
werde eine detaillierte Abstimmung fur erforderlich gehalten. Die Anweisung zum Schutz von
Gasversorgungsleitungen der RWE sei zu beachten.



Stellungnahme

Ausweislich der von der RWE mitgelieferten Planunterlagen befinden sich sowohl die Erd-
gashochdruckleitung als auch das Steuerkabel au3erhalb des Plangebietes. Insofern ist die
Darstellung der Leitung bzw. des Steuerkabels innerhalb der Flachennutzungsplananderung
nicht moglich. Uber etwaige Festsetzungen gem. § 9 (1) Nr. 13 BauGB im nachfolgenden
Bebauungsplanverfahren wird erst innerhalb dieses Verfahrens entschieden werden. In die-
sem Verfahren wird die RWE erneut beteiligt werden. Somit sind entsprechende Abstim-
mungen moglich.

Der Anregung kann somit nur zum Teil gefolgt werden.

5. SEWAG Netze GmbH, Schreiben vom 11.03.2009 und 21.01.2010

Auf dem zur Bebauung vorgesehenen Gelédnde stehe noch eine Stromstation, tGber die der
Ortsteil Eininghausen Uber einen ausgelagerten Transformator und die noch auf dem Bahn-
gelande ansassigen Firmen versorgt wirden. Die Station misse erneuert werden; im Be-
bauungsplan misse zu einem spateren Zeitpunkt ein Stationsstandort ausgewiesen werden.
Um die Versorgung zu sichern und Baustrom zur Verfligung stellen zu kénnen erscheine es
sinnvoll, die Station vor Baubeginn zu erneuern.

Die 10 kV-Leitungstrassen bzw. Leitungsverbindungen missten bestehen bleiben. Die im
Planbereich vorhandenen bzw. daran angrenzenden Leitungen seien von Uberbauung, Auf-
schittungen oder Anpflanzungen freizuhalten sowie vor Tiefbaumalnahmen zu sichern.
MalRnahmen zur Leitungssicherung und ggf. -neuverlegung seien abzustimmen.

Stellungnahme

Die Festsetzung eines Standortes fur eine Transformatorenstation ist innerhalb des Bebau-
ungsplanes vorgesehen. In Abstimmung mit der SEWAG Netze GmbH werden 10 kV-
Leitungstrassen bzw. Leitungsverbindungen, die aufgrund der baulichen Entwicklung auf
dem Grundstlick Uberbaut werden sollen, neu verlegt werden, sofern sie weiterhin erforder-
lich sind. Im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren werden entsprechende Leitungstras-
sen festgesetzt werden.

Der Anregung kann somit nur zum Teil gefolgt werden.

6. Sudwestfalische Industrie- und Handelskammer, Schreiben vom 28.01.2010

Es wird angeregt, die Legende fur die Festsetzung des Sondergebietes so zu gestalten, dass
als Vertriebstyp der Lebensmittel-Vollsortimenter aufgefiihrt wird. Dadurch sei eine weitere
Steuerung des Einzelhandels am Standort méglich. Eine andere Betriebsform, z. B. ein Dis-
counter sei hier stadtebaulich nicht sinnvoll. Bei der bisher gewéhlten Festsetzung sei jedoch
auch ein Discounter mit 2.000 gm Verkaufsflache zulassig. Weiterhin wird angeregt, die ma-
ximalen Verkaufsflachen fiur Lebensmittel mit 1.600 gm und fiir Getranke mit 400 gm festzu-
setzen und damit die Werte aus der Begriindung zu tibernehmen.

Stellungnahme



Gem. 8 5 (1) BauGB ist im Flachennutzungsplan die sich aus der beabsichtigten stadtebauli-
chen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedurfnissen
der Gemeinde in den Grundziigen darzustellen. Hierzu zahlt nicht die Festlegung eines Be-
triebstyps. Auch innerhalb des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens ist ein Betriebstyp
fur die vorgesehene Einzelhandelsnutzung nicht festsetzbar. Gleichwohl ist es Wunsch der
Stadt, dass ein Lebensmittel-Vollsortimenter errichtet werden kann. Da die Stadt Liden-
scheid Grundstuckseigentiimerin ist, kann bei der Vergabe des Grundstiickes sowie im
Grundstuickskaufvertrag entsprechend darauf Einfluss genommen werden.

Es ist ausreichend, eine Differenzierung der maximalen Verkaufsflachen fir Lebensmittel mit
1.600 gm und fur Getranke mit 400 gm im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren vorzu-
nehmen. Dies ist auch so vorgesehen.

Den Anregungen kann somit nur teilweise gefolgt werden.

7. Schleifkottenbahn GmbH, Schreiben vom 13.11.2009

Die Stellungnahme bezieht sich generell auf die Gleisanlage und die zur Bebauung vorgese-
hene, bisher zum Holzumschlag genutzte Flache. Die Schleifkottenbahn (SKB) sei mit den
Planungen nicht einverstanden, da nach erfolgter Bebauung keinerlei Verladeverkehr in die-
sem Bereich mehr mdglich sei. Es verbleibe nur die Verladestral3e der DB. Diese habe sich
bei dem groRen Aufkommen nach Kyrill kapazitatsméaRig als unzureichend dargestellt. Un-
ternehmen wie die SKB hatten in Zukunft keine Mdéglichkeit mehr, hier Guterverladebetrieb
durchfuhren zu kdnnen. Daher dirfe dieser Platz nicht bebaut werden, denn dies sei die letz-
te geeignete Verladeflache im ganzen Volmetal fur private Verlader. Auf kiinftig zu erwarten-
den Guterverkehr sei die SKB aber dringend angewiesen. Nur damit sei die eigene Strecke
finanziell ohne Zuschiisse zu erhalten und zu betreiben. Durch die geplante Bebauung wiir-
den die Rechte der SKB verletzt, ihren Betrieb wirtschaftlich sachgerecht durchfiihren zu
kénnen. Gleichzeitig werde allen Betrieben, die ihre Giter Uber die Schiene transportieren
wollen, eine sowohl betriebswirtschaftlich als auch verkehrspolitisch sinnvolle Méglichkeit auf
Dauer entzogen. Dariiber hinaus widerspreche der Entwurf der Flachennutzungsplanande-
rung mit seiner Absicht, die Gleise zu blockieren dem politischen Willen, Glter von der Stra-
3e zuriick auf die Schiene zu bringen.

Stellungnahme

Innerhalb des Plangebietes wird zukilinftig — bedingt durch die geplante Bebauung — keine
Holzverladung erfolgen kénnen. Holzverladung kann jedoch auch in Zukunft au3erhalb des
Plangebietes, im Bereich der ,Gleisharfe” stattfinden. Dort befindet sich der eigentliche Ver-
ladebahnsteig. Insofern muss ggf. fur kiinftige Schadensfalle nach Alternativen fir eine Zwi-
schenlagerung gesucht werden. Dies kann jedoch auf3erhalb dieses Bauleitplanverfahrens
erfolgen. Die Verladung anderer Guter kann ggf. ebenfalls im Bereich der ,Gleisharfe® erfol-
gen. Die Stadt Ludenscheid hat die nicht mehr benétigten Bahnflachen in Briigge mit dem
Ziel der stadtebaulichen Entwicklung erworben. Es ist nicht Aufgabe der Stadt, Flachen zum
Verladen von Gitern fur private Betreiber vorzuhalten. Rechte der Schleifkottenbahn GmbH
werden nicht verletzt. Es ist auch nicht ersichtlich, worin die Rechte der Schleifkottenbahn
GmbH bestehen sollen. Der grundsatzlich sinnvolle Aspekt der Verlagerung von Gitern von
der StralRe auf die Schiene wird hier zu Gunsten der stadtebaulichen Neuentwicklung einer
brachliegenden bzw. untergenutzten Flache und der damit einhergehenden Verbesserung
der Versorgungssituation der Ortsteile Briigge und Stittinghausen sowie der Vermeidung
einer Inanspruchnahme von Natur und Landschatft durch die Ausweisung von Bauflachen an
anderer Stelle hintenangestellt.



Der Anregung kann somit nicht gefolgt werden.

GemalR § 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert durch Art. 4 des Gesetzes vom 31.07.2009
(BGBI. | S. 2585) wird die 87. Anderung des Flachennutzungsplanes und die Begriindung
einschliel3lich des Umweltberichtes hierzu vom Rat der Stadt Lidenscheid beschlossen.

1]
Die 87. Flachennutzungsplananderung wird mit dem Tage der Bekanntmachung der gemaf

8§ 6 BauGB erforderlichen Genehmigungserteilung der Bezirksregierung Arnsberg sowie un-
ter Angabe von Ort und Zeit der éffentlichen Einsichtnahme wirksam.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: J.
Enthaltungen: J.
4, Bebauungsplan Nr. 740 "Knapper Str. /AOK", 1. Anderung; beschleunigtes

Verfahren nach § 13a BauGB; Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss
Vorlage: 057/2010

Ohne Diskussion fassen die Ausschussmitglieder einstimmig folgenden

Beschluss:

l. Gemal § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 8 des Baugesetzbuches (BauGB) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geén-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585) soll die Satzung
tber die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 740 ,Knapper Stralte / AOK* aufge-
stellt werden.

Il. Es wird festgestellt, dass die Satzung (ber die 1. Anderung des Bebauungsplanes
Nr. 740 ,Knapper Strafle /AOK® im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB er-
folgen kann. Eine Umweltprifung braucht in diesem Verfahren nach § 13 Abs. 3
BauGB nicht erfolgen. Weiterhin wird gemaf § 13 Abs. 2 BauGB von einer frihzeiti-
gen Beteiligung der Behtrden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange nach § 4
Abs. 1 BauGB und von einer frithzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit abgesehen.

Il. GemaR § 3 Abs. 2 BauGB ist der Entwurf der Satzung tiber die 1. Anderung des Be-
bauungsplanes Nr. 740 ,Knapper Stralle / AOK* einschliel3lich der beigefigten Be-
grindung fur die Dauer eines Monats o6ffentlich auszulegen. Die beteiligten Behorden
und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind von der Auslegung zu benachrichti-
gen.



Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: A
Enthaltungen: J.

5. Berichtswesen, hier: Mindliche Berichte

5.1. Sachstand zum neu zu errichtenden "Bahnhofsgebaude" am Bahnhof LU-
denscheid

Herr Barwolf teilt mit, dass nach Ricksprache mit dem Projektleiter sich derzeit eine gute
Vermarktung abzeichne. Der Baubeginn des Bahnhofsgebéaudes sei fir Spatherbst 2010
vorgesehen. Mit der Fertigstellung sei dann ca. im Spatherbst 2011 zu rechnen.

6. Bekanntgaben, Beantwortung von Anfragen und Anfragen
6.1. Bekanntgaben
6.1.1. Neubau einer Hochspannungsfreileitung im 6stlichen Stadtgebiet

Herr Bartmann fuhrt aus, dass eine Vorankindigung vorliege, die Stadt Lidenscheid im
Rahmen eines Raumordnungsverfahrens zu beteiligen. Betroffen sei hier eine bereits vor-
handene Trasse im Ostlichen Stadtgebiet. Es sei geplant, neue und héhere Strommasten in
der alten Trasse zu errichten, damit die Leitungen fur héhere Leistungen ausgelegt seien. So
werde eine Verbindung von den Energieparks in der Nordsee bis nach Stiddeutschland ge-
schaffen. Eine Umsetzung erfolge erst, wenn sowohl das Raumordnungsverfahren und das
darauf folgende Planfeststellungsverfahren positiv abgeschlossen seien. Weitere Details
konnten erst nach Einleitung des Raumordnungsverfahrens und entsprechender Beteiligung
der Stadt Ludenscheid erfolgen.

Auf Nachfrage von Ratsherrn VoR3 fuhrt Herr Bartmann aus, dass eine Umweltvertraglich-
keitspriufung Bestandteil des Verfahrens sei. Die Frage nach entstehendem Elektrosmog und
den Auswirkungen der starkeren Stromdurchfliisse auch auf die vorhandene Wohnbebauung
werde dort abgeprift. Es sei geplant, die alte Trasse zu verwenden, um den hierfir bereits
notwendigen Schutzstreifen weiterhin nutzen zu kénnen. Eine unterirdische Verlegung der
Leitungen sei sowohl aus Kostengriinden als auch aufgrund der vorhandenen Topografie
kaum zu fordern. Sobald die Stadt Lidenscheid zu einer entsprechenden Stellungnahme
aufgefordert wirde, werde diese mit den Ausschussmitgliedern des Ausschusses fur Stadt-
planung und Umwelt vorab abgestimmt.

Die Ausschussmitglieder stimmen dieser Vorgehensweise zu.



6.1.2. Baumfallung an der Freiherr-vom-Stein-Stral3e

Herr Badziura fuihrt aus, dass ein im Bebauungsplan festgesetzter Baum in der Freiherr-vom-
Stein-StralRe im Sommer 2009 zur Fallung durch Beschluss freigegeben worden sei. Dies
war erforderlich, da durch den Baum eine ungehinderte Zufahrt der Feuerwehr nicht gewahr-
leistet werden konnte. Es sei eine Kastanie zur Fallung freigegeben worden. In der Ortlich-
keit handelte es sich jedoch um eine Hainbuche. Nach mehreren Gesprachen mit den An-
wohnern sei seitens der Verwaltung vorgeschlagen worden, dass das dort begonnene Bau-
vorhaben zunéachst fertiggestellt werden solle. Anschlie3end sei ein Ortstermin mit den An-
wohnern vorgesehen, um die Standorte fur Ersatzpflanzungen festzulegen.

6.1.3. Sachstand zum Wachstum der Platanen auf dem Rathausplatz

Herr Badziura bezieht sich auf den Artikel des Ratsherrn Biernadzki in der ortlichen Presse.
Ein entsprechendes Fachgutachten habe ergeben, dass die Platanen unterversorgt und zu
wenig beliftet seien. Dies fihre zu eingeschranktem Wachstum. Bei Pflanzung der Platanen
sei fUr jeden Baum eine unterirdische Bellftung eingerichtet worden und die Baume seien
mit zusatzlichen Néahrstoffen bestiickt worden. Die jetzt vorhandene Unterversorgung und
Mangelbeluftung sei auf die Verdichtung im Bereich der Baumscheiben zurlckzufihren. Zu
Verdichtungen komme es, weil Menschen diese Bereiche begingen, der Wochenmarkt auch
in diesem Bereich stattfinde und die Baumscheiben irrtiimlich bei deren Pflege verdichtet
worden seien. Zwischenzeitlich sei durch Bohrungen eine Verbesserung der Bellftung erzielt
worden. Die Baume seien zusatzlich mit entsprechenden Nahrstoffen erneut versorgt wor-
den.

Die Verwaltung habe nun entsprechende Pflegeanweisungen vorgegeben, so dass kinftig
weder Unterversorgung noch Mangelbellftung der Platanen zu erwarten seien.

6.2. Beantwortung von Anfragen

ENTFALLT

6.3. Anfragen

6.3.1. Mehrgenerationen-Spielplatz auf dem Jahnplatz

Ratsherr Wilde tragt die in der Anlage beigefligte Anfrage zum Mehrgenerationen-Spielplatz
auf dem Jahnplatz vor.

Vorsitzender Pietzner fuhrt aus, dass aufgrund der Vielzahl und Vielfaltigkeit der Fragen eine
sofortige Beantwortung nicht mdglich sei. Er schlagt vor, die Verwaltung zu beauftragen, eine
Beantwortung so weit wie moglich fir die Sitzung des Rates der Stadt Lidenscheid am
03.05.2010 vorzubereiten.



Herr Barwolf ergénzt, dass insbesondere die rechtlichen Fragen zunachst durch das zustan-
dige Fachamt gepruft werden miissten. Ob diese Prifung abschlieBend bis zum 03.05.2010
machbar sei, kdnne er nicht beurteilen. Eine Prifung werde schnellstméglich erfolgen.

Herr Badziura beantwortet die fachlichen Fragen wie folgt: Der auch in der Infoveranstaltung
am 21.04.2010 vorgestellte Plan zur méglichen Ausgestaltung des Jahnplatzes stelle eine
Vorentwurfsplanung dar. Darin seien daher auch die winschenswerten Einbauten, Spielge-
rate etc. ausgewiesen, obwohl diese durch die derzeit zur Verfugung stehenden Mittel nicht
abgedeckt seien. Darauf sei auch in der Infoveranstaltung noch einmal ausdricklich hinge-
wiesen worden. Erst die Ausbauplanung werde nur die finanziell abgedeckten Details enthal-
ten. Welche der wiinschenswerten Ausstattungsmerkmale ibernommen werden kénnten,
werde spater festgelegt. Die notwendigen Mittel der dargestellte Kletteranlage wirden durch
einen entsprechenden Investor getragen. An die Betreiber der Skaterhalle und des Kletter-
parks werde appelliert, in Eigenregie eine Art Kaffeeausschank o0.4. einzurichten und zu
unterhalten. Eine Steuerung der hier einzubringenden privaten Mittel sei durch die Stadt
Lidenscheid daher nicht méglich.

Vorsitzender Pietzner schlagt vor, dass die Verwaltung beauftragt werde, entsprechende
Prifungen vorzunehmen und eine vollstandige Beantwortung der Anfrage des Ratsherrn
Wilde so weit wie mdglich in der Sitzung des Rates der Stadt Lidenscheid am 03.05.2010
vornehme.

Die Anwesenden stimmen dieser Vorgehensweise einstimmig zu.

gez. Pietzner gez. Stoltefaut
Vorsitzender Schriftflhrer



	Anwesenheit
	Name
	Text
	Entschuldigt
	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Beschluß
	Abstimmungsergebnis
	Zu

